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1. Grundlage 
Die SG Beringen vermietet ihre Schützenstube bedingt an Aussenstehende. Sie wird nur an Ver-
einsmitglieder, gute Bekannte, Vereine und Firmen vermietet. 
 
2. Grundsätzliches 
Der Ausdruck „der Stubenwirt“ ist geschlechtsneutral zu betrachten. 
 
Die Schützenstube wird nur an mündige und volljährige Personen vermietet. 
 
Alle Benützungen müssen dem Stubenwirt und Präsidenten gemeldet werden. Der Stubenwirt oder 
der Präsident informiert den Vorstand über die Vermietungen. 
 
Die Benützungen sind mit dem Anlässekalender der SG Beringen abzugleichen. Termine der SG 
Beringen haben Vorrang. 
 
Das letzte Wort bezüglich einer Zusage hat der Stubenwirt und der Präsident. 
 
Allfällige Bewilligungen für Verlängerungen müssen vom Anlassorganisator selbst eingeholt wer-
den. Ohne eine solche Bewilligung gilt die Polizeistunde der Gemeinde Beringen. Reklamationen 
werden an den Veranstalter weitergeleitet. 
 
Der Getränkebezug wird bevorzugt von der Schützenstube zu Normalverkaufspreisen (Reglement 
Nr. 7 Artikel 3.1) empfohlen.  
 
3. Nutzungsbedingungen 
 
Benutzungsgebühr:  im Mietvertrag erwähnt. 
 
Inhalt: Zur Benützung der Schützenstube gehören auch der Vorplatz, die 

WC’s, sowie deren Inventar. 
 
Haftung: Im Mietvertrag erwähnt.  
 
Übergabe: Die Schützenstube wird von der SG gereinigt übergeben. Die Abgabe 

erfolgt Besenrein beim Stubenwirt oder einem Stellvertreter. Es wird  
falls erforderlich 1 Schlüssel ausgehändigt. Etwaige Defekte werden 
im Voraus besprochen 

 
Rückgabe: Im Mietvertrag erwähnt. 
 
Reinigung: Für die Reinigung ist ein Fixbetrag gemäss Mietvertrag zu verrech-

nen. Diese kommen der Person zu Gute, welche diese durchführt. 
(Falls dies durch den Mieter entsprechend gemacht wurde, kann der 
Stubenwirt diesen erlassen) 

 
Abrechnung: Die Abrechnung ist baldmöglichst wie mit dem Stubenwirt abgemacht 

zu machen. 
 
In Absprache mit dem Stubenwirt und dem Präsidenten können auch Bewirtung oder Partyservice 
angeboten werden. Zusätzliche Wünsche wie Benützung Schiessstand oder Luftgewehrschiessen, 
können individuell abgemacht werden. 
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